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l. Nameund Sitz

(1) Die
”
Gesellschaftfür Kognitionswissenschaft“ (GK) ist eineVereinigungder in kogniti-

onswissenschaftlicherLehre,ForschungundAnwendungtätigenPersonen.

(2) NachEintragungin dasVereinsregisterträgtsieim NamendenZusatz
”
e.V.“ .

(3) Sitz derGK ist Göttingen.

2. Ziele

(1) Die GK erstrebtdieFörderungundVerbreitungderKognitionswissenschaft.Sieverfolgt
ausschließlichundunmittelbargemeinn̈utzigeZwecke im SinnedesAbschnitts

”
steuer-

begünstigteZwecke“ derAbgabenordnung,undzwar insbesonderedurch:

1. Die FörderungderKommunikationundKooperationzwischendenanderKogniti-
onswissenschaftbeteiligtenFachdisziplinen.
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2. Die Veranstaltungvon Fachtagungen,die in derRegel alle zwei Jahrestattfinden.

3. Die FörderungvonFachpublikationen.

4. Die Anregungvonkognitionswissenschaftlichenundinterdisziplin̈arenForschungs-
programmen.

5. Die SicherungundErweiterungderStellungderKognitionswissenschaftanHoch-
schulen,in Forschungsinstitutenund sonstigenwissenschaftlichenEinrichtungen,
sowie in derÖffentlichkeit.

6. Die Mitwirkung bei der RegelungdeskognitionswissenschaftlichenAusbildungs-
undPrüfungswesenssowie derWeiterbildung.

7. Die FörderungdeskognitionswissenschaftlichenNachwuchses.Hierzu geḧort so-
wohl die UntersẗutzungpostgradualerwissenschaftlicherQualifizierungenalsauch
die FörderungdesinternationalenwissenschaftlichenAustauschs.

8. Die Benennungvon Sachversẗandigenund Gutachternfür Forschungsf̈orderungs-
undsonstigeInstitutionen.

9. Die Vorbereitungvon Stellungnahmenzu wissenschaftlichenFragender Kogniti-
onswissenschaft.

10. Die Zusammenarbeitmit anderenwissenschaftlichenVereinigungen.

11. Die Mitarbeit in internationalenwissenschaftlichenVereinigungenundVerb̈anden.

12. Die InformationderÖffentlichkeit überStandundEntwicklungderKognitionswis-
senschaft.

DerVereinist selbstlostätig. Erverfolgtnichtin ersterLinie eigenwirtschaftlicheZwecke.
Die Mitglieder erhaltenkeineZuwendungenausMitteln desVereins.

3. Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Die GesellschaftbestehtausordentlichenundstudentischenMitgliedern.

(2) In die GK kannalsMitglied aufgenommenwerden,wer einewissenschaftlicheQualifi-
kationauf demGebietderKognitionswissenschaftodereinesihrer Nachbarf̈achernach-
weistoderanstrebt.Die Aufnahmeist vollzogen,wennderVorstandeinstimmigeinem
Aufnahmevorschlagzugestimmthat.

(3) OrdentlicheMitglieder könnenim Bereichder KognitionswissenschafttätigePersonen
werden.Um ordentlichesMitglied zuwerden,ist einewissenschaftlicheQualifikationer-
forderlich,diealsnachgewiesengilt, wenneinHochschulabschlusserworbenwurde,und
wenneinekognitionswissenschaftlicheAusrichtungderForschungsẗatigkeit oderBerufs-
praxisgegebenist.

(4) StudentischesMitglied kannwerden,wereinenerstenberufsqualifizierendenHochschul-
abschlussin einemeinschl̈agigenStudienganganstrebt.Die studentischeMitgliedschaft
ist auf eineDauervon zwei Jahrenbegrenztund kannauf Antrag desMitglieds durch
BeschlussdesVorstandesderGK zweimalumweiterezwei Jahreverlängertwerden.

(5) Ein studentischesMitglied wird durchNachweisdeserfolgreichenStudienabschlusses
ordentlichesMitglied.
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4. Beendigungder Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaftkann durch Austritt oder Ausschlußbeendetwerden. Der Austritt muß
schriftlicherklärtwerdenundkannnur zumEndeeinesKalenderjahreserfolgen.

Der AusschlußeinesMitgliedeskannauswichtigenGründenvom Vorstandodervon minde-
stenseinemZehntelder ordentlichenMitglieder beantragtwerden. Über denAntrag befindet
die Mitgliederversammlung.

Der vom AusschlußBedrohtehat dasRecht,gegen̈uberder Mitgliederversammlungvor de-
renBeschlußeineErklärungabzugeben.Der AusschlußbedarfeinerZweidrittel-Mehrheitder
abgegebenenStimmenderMitgliederversammlung.

Die MitgliedschafterlischtdurchTod oderdurchNichtentrichtungdesBeitrageswährendder
letztendrei Jahre.Bei studentischenMitgliedern erlischtsie überdiesdurchAblauf der Frist
nachParagraph3 Absatz5 Satz2.

5. Organe

(1) OrganederGesellschaftsind

1. derVorstand,

2. derBeirat,

3. die Mitgliederversammlung.

(2) DieMitgliederdesVorstandsunddesBeiratssindehrenamtlichtätig. SiehabenAnspruch
aufErsatzihrerAuslagennachMaßgabederverfügbarenMittel.

6. Vorstand

(1) DerVorstandbestehtaus

1. demVorsitzenden,

2. demin dernächstenAmtsperiodenachfolgendenVorsitzendenalsdessenStellver-
treter,

3. demSchriftführer,

4. demSchatzmeister,

5. demVeranstalterdernächstenFachtagung.

DieseAmterkönnennurordentlicheMitglieder bekleiden.

Die AmtszeitdesVorstandesendetmit derWahl neuerVorstandsmitgliedernachAbsatz
1 Zif fer 2 bis 5. Mit dieserWahl wird derbisherigeStellvertreterdesVorsitzenden(nach
Absatz1 Zif fer 2) neuerVorsitzender.

Zur Wahl einesneuenVorstandeshat der Vorstandetwa zwei JahrenachBeginn seiner
Amtszeit,sp̈atestensjedochinnerhalbvon dreißigMonatennachAmtsantritt,eineMit-
gliederversammlungeinzuberufen,derenTagesordnungdieWahleinesneuenVorstandes
vorsieht.

EineunmittelbareWiederwahl in dasbisherigeVorstandsamtist beimVorsitzendenund
seinemStellvertreternichtundbeidenübrigenVorstandsmitgliedernnureinmalmöglich.
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Scheideteinesder VorstandsmitgliederwährendseinerAmtszeitaus,so habendie ver-
bleibendenVorstandsmitgliederdasRecht,biszumEndederAmtszeitdesVorstandesein
neuesVorstandsmitgliedzu kooptieren.Die RechtedesVorsitzendenoderseinesStell-
vertreterskönneneinemkooptiertenVorstandsmitgliednicht übertragenwerden.

DemVorstandobliegt die GescḧaftsführungderGK.

Der Vorstandist bei Anwesenheitvon mindestensdrei seinerMitglieder beschlußf̈ahig.
Er trif ft Entscheidungenmit einfacherMehrheit. Tritt bei einerAbstimmungStimmen-
gleichheitauf, so entscheidetdie StimmedesVorsitzenden,bei seinerAbwesenheitdie
seinesStellvertreters.

Der VorsitzendekannweiterePersonenmit beratenderFunktionzu Vorstandssitzungen
oderzuTeilenvonVorstandssitzungenhinzuziehen.

7. Vertr etung der GK

Der Vorsitzendevertritt dieGK gem̈aßParagraph26BGB außergerichtlichundgerichtlich.

8. Beirat

(1) Der Beirat bestehtaussechsordentlichenMitgliedern der Gesellschaft,die nicht dem
Vorstandangeḧoren.

(2) Der Beirat ber̈at denVorstandin allen die Ziele der GesellschaftbetreffendenFragen.
Zur Vorbereitungvon Vorstandswahlenschl̈agter der Mitgliederversammlungfür jedes
zubesetzendeAmt mindestenszweiKandidatenvor.

(3) Die MitgliederdesBeiratswerdenvonderMitgliederversammlungfür jeweilsvier Jahre
gewählt; dabeisollenin jedemzweitenJahrdrei Mitglieder neugewählt werden. Eine
unmittelbareWiederwahl in denBeiratist nichtmöglich.

(4) Scheidetein Beiratsmitgliedvorzeitigaus,sokannderBeiratfür denRestderAmtsperi-
odeein neuesMitglied kooptieren.

(5) SitzungendesBeiratskönnenvom Vorsitzendender GK jederzeiteinberufenwerden.
Der VorsitzendemußeineSitzungeinberufen,wennmindestensdrei Beiratsmitglieder
diesverlangen.

(6) Die MitgliederdesVorstandessindzurTeilnahmeandenBeiratssitzungenberechtigt.Sie
habenjedochim Beiratkein Stimmrecht.

9. Einberufung der Mitglieder versammlung

(1) Die MitgliederversammlungbestehtausdenordentlichenMitgliedernderGK. Studenti-
scheMitglieder sindteilnahme-abernicht stimmberechtigt.

(2) Die Mitgliederversammlungwird in derRegel alle zwei Jahrevom Vorstandeinberufen.
Siemußjedochjederzeitinnerhalbvon drei Monateneinberufenwerden,wenndiesvon
mindestens15%derstimmberechtigtenMitglieder schriftlich unterAngabedesZwecks
und der Gründeverlangtwird. Sie mußweiterhineinberufenwerden,wennder Vorsit-
zendeundseinStellvertreterzurückgetretensindodergleichzeitigihre Amter dauerhaft
nichtaus̈ubenkönnen.
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(3) Die Mitgliederversammlungwird schriftlich einberufen. Die dazuergehendenEinla-
dungsschreibenmüssensp̈atestensvier Wochenvor demTerminderMitgliederversamm-
lung zum Postversandgebrachtoder über ’electronicmail’ an die e-mail-Adressender
Mitglieder übermitteltwerden. Die Einladungstexte müsseneinevorläufigeTagesord-
nungenthalten.

(4) Ist eineMitgliederversammlunggem̈aßAbsatz3 einberufen,so ist ein Punktzus̈atzlich
auf die Tagesordnungzu setzen,soferndiesvon mindestens15% der stimmberechtig-
tenMitglieder schriftlichunterAngabevon Gründenverlangtwird. DiesesVerlangenist
von denAntragstellerndemVorstandund allen Mitgliedern in einemSchreibenmitzu-
teilen,dassp̈atestens10 Kalendertagevor demTerminderMitgliederversammlungzum
Postversandgebrachtoderüber’electronicmail’ andie e-mail-AdressenderMitglieder
übermitteltwerdenmuß.

10. Beschlußf̈ahigkeit der Mitglieder versammlung,Stimmrecht,Abstimmungsmodus

(1) EineMitgliederversammlungkanndieendg̈ultigeTagesordnungfestsetzen,zudenin der
vorläufigenTagesordnungnachParagraph9 Absatz3 Satz3 undin eventuellenSchreiben
nachParagraph9 Absatz4 Satz2 bezeichnetenGegensẗandenBeschl̈ussefassenund
Wahlendurchf̈uhren,wennsieordnungsgem̈aßeinberufenist.

(2) Stimmberechtigtsindalle anwesendenordentlichenMitglieder.

(3) Ein Beschlußist gefaßt, wenndie Zahl der Zustimmungengrößerist als die Zahl der
Ablehnungen(einfacheMehrheit).Stimmenthaltungenzählennicht.

11. Wahlen

(1) SindWahlendurchzuf̈uhren,sobestimmtdie MitgliederversammlungausdemKreis je-
neranwesendenordentlichenMitglieder, dieerklären,daßsiefür keinesderzubesetzen-
denAmterkandidierenwerden,einenWahlleiter.

(2) UnterLeitungdesWahlleiterskanndieMitgliederversammlungbeiVorstandswahlendie
vom Beiratgem̈aßParagraph8 Absatz2 Satz2 vorgelegtenKandidatenlistenergänzen.
Bei Beiratswahlenstellt die MitgliederversammlungeineKandidatenlisteauf, die min-
destensdoppeltsoviele Namenentḧalt wie Beiratspositionenzu besetzensind. In allen
anderenFällenstelltdieMitgliederversammlungfür jedeszubesetzendeAmt eineeigene
Kandidatenlisteauf.

(3) NachAufstellungderKandidatenlistenerfolgendieWahlen.

(4) Bei Beiratswahlenhat jederWahlberechtigtesoviele Stimmenwie Beiratspositionenzu
besetzensind. Die Stimmenkönnennicht kumuliert werden. Gewählt sind diejenigen
Kandidaten,die die meistenStimmenaufsichvereinigen.

(5) Bei allenanderenWahlenist für jedeszu besetzendeAmt ein eigenerWahlgangdurch-
zuführen.Für ein Amt ist jenerKandidatgewählt,derdie einfacheMehrheitderabgege-
benengültigenStimmenaufsichvereinigt.

(6) Alle Wahlenwerdenschriftlichundgeheimdurchgef̈uhrt.
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(7) Die Besetzungvon zwei Amtern im gleichenGremiummit derselbenPersonist ausge-
schlossen.

(8) Tritt beiWahlenStimmengleichheitauf,soentscheidetdasLos.

12. Protokolle

ÜberBeschl̈usseundWahlenaufMitgliederversammlungenist eineNiederschriftzuverfassen
undvomProtokollf ührersowie vonzweiweiterenordentlichenMitgliedern,dieanderMitglie-
derversammlungteilgenommenhaben,zuunterschreiben.

13. Mitgliedsbeitrag

(1) Die Beiträgefür ordentlicheundstudentischeMitglieder werdenauf VorschlagdesVor-
standesvon derMitgliederversammlungfür die jeweils folgendenzwei Jahrefestgelegt.

(2) DerBeitragfür studentischeMitglieder ist geringeralsderfür für ordentlicheMitglieder.

(3) Beiträgesindzu Beginn desKalenderjahresfällig undmüssenbinnen6 Monatenanden
Schatzmeisterabgef̈uhrt werden.

(4) DerVorstandkanneinzelneMitglieder odereinzelneGruppenvonMitgliedernaustrifti-
genGründenzeitlichbegrenztvonderZahlungdesMitgliedsbeitragesganzoderteilweise
befreien.

14. Ausscḧusse

(1) Der Vorstandkannzur Behandlungbesondererwissenschaftlicherundorganisatorischer
FragenAusscḧusseeinsetzen.Der Vorstandentscheideẗuberdie Aufgabe,die Zusam-
mensetzungunddieEinberufung.Er ist befugt,auchstudentischeMitgliedersowie sach-
kundigeNichtmitgliederin solcheAusscḧussealsBeraterzu berufen.Vorstandsmitglie-
derkönnengrunds̈atzlichanallenAusschußsitzungenteilnehmen.

(2) Die Mitgliederversammlungkannmit der Mehrheitder anwesendenstimmberechtigten
Mitglieder dieEinsetzungeinesAusschussesfür einebestimmteAufgabeverlangen.

15. Fachtagung

(1) DerOrt derjeweilsnächstenFachtagungwird vonderMitgliederversammlungbestimmt.
Der Vorstandlegt denTagungsterminfestundfaßtRahmenbeschlüssefür die Arbeit des
Beisitzers,derdieTagungvorbereitetunddurchf̈uhrt. InsbesonderelegtderVorstandfest,
bis zu welchemHöchstbetragder Beisitzerbei seinerArbeit Verpflichtungeneingehen
darf,die die Gesellschaftskassebelasten.

(2) DerVorstandgibt Termin,Ort undProgrammderTagungbekannt.

(3) Bei EintretenzwingenderGründehatderVorstanddasRecht,einenanderenTagungsort
zubestimmen.

(4) Die Tagungsgeb̈uhrenfür ordentlicheund studentischeMitglieder sowie für Nichtmit-
gliedersetztderVorstandfest.
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(5) Die HerausgabedesTagungsberichtesobliegt dem Beisitzer jenesVorstandes,der die
Tagungvorbereitethat,alsBeauftragtemdesamtierendenVorstandes.
AbweichendhiervonkannderVorstandeinenanderenHerausgeberbeauftragen.

16. FinanzielleOrganisation

(1) DasVermögenderGK undetwaigeGewinnedürfennurfür diesatzungsm̈aßigenZwecke
verwendetwerden. Es darf keine Persondurch unverḧaltnism̈aßig hoheVergütungen
begünstigtwerden.

(2) Die Mitgliederversammlungwählt alle zwei JahresechsordentlicheMitglieder für die
Kassenpr̈ufung. Nicht wählbarsind Mitglieder, die dem Vorstandangeḧorenodermit
denendie GK in einergescḧaftlichenVerbindungsteht.

Abweichendvon Paragraph11 Absätze2, 5 und6 kanndieseWahl für alle sechspoten-
tiellenKassenpr̈ufergemeinsamin Form einerListenwahldurchgef̈uhrt werden.

(3) Aus dem Kreis der nachAbsatz2 Gewähltenbestimmtdrei Monatevor der nächsten
Mitgliederversammlungein Mitglied desBeiratsdurchLos zwei Kassenpr̈ufer undzwei
Vertreter. Die sobestimmtenKassenpr̈ufer prüfenauf Einladungund in Gegenwart des
KassenwartsdieKassenb̈ucherundBelege.EinerderKassenpr̈uferberichtetderMitglie-
derversammlung̈uberdasErgebnisderPrüfung.

17. Satzungs̈anderungen
Satzungs̈anderungenkönnenabweichendvon Paragraph10 nur mit einerDreiviertelmehrheit
auf einerMitgliederversammlungbeschlossenwerden,an der mindestens15% aller ordentli-
chenMitglieder teilnehmen.

18. Auflösung

(1) Die AuflösungderGK kannabweichendvonParagraph10nurmit einerDreiviertelmehr-
heit auf einerMitgliederversammlungbeschlossenwerden,andermindestens15%aller
ordentlichenMitglieder teilnehmen.

(2) Im FallederAuflösungoderderAnderungdesgemeinn̈utzigenZweckesderGK istdaszu
diesemZeitpunktvorhandeneVermögenan eineanderesteuerbegünstigteKörperschaft
odereineKörperschaftdesöffentlichenRechtsfür steuerbegünstigteZweckezuübertragen.
Die Mitgliederversammlungbeschließthierüber gem̈aß den Bestimmungendes Para-
graph10. Der Beschlußist vor seinerAusführungdemFinanzamtmitzuteilen.

(3) EineAuszahlungdesGesellschaftsvermögensandie Mitgliedererfolgt nicht.

Mannheim,den28. Januar1994

UnterzeichnendePersonenin alphabetischerReihenfolge:

Prof. Dr. AnsgarBeckermann
Dr. Axel Buchner
Prof. Dr. JohannesEngelkamp
Prof. Dr. ChristopherHabel
Dr. BarbaraHemforth
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Dr. DieterHeyer
Prof. Dr. AndreasKemmerling
Priv. Doz. Dr. JosefKrems
Prof. Dr. RainerMausfeld
Prof. Dr. ClausMöbus
Dr. ReinhardNiedeŕee
Priv. Doz. Dr. KlausOpwis
Prof. Dr. GertRickheit
Prof. Dr. EckartScheerer
Prof. Dr. HelmutSchnelle
Prof. Dr. GeraldSommer
Priv. Doz. Dr. MarcusSpies
Prof. Dr. GerhardStrube
Prof. Dr. WernerH. Tack
Priv. Doz. Dr. GerhardWeber
Prof. Dr. Karl FriedrichWender

—————————————–

Paragraph3 gëandertaufgrunddes Beschlussesder Mitgliederversammlung,Bielefeld, 29.
September1999

Paragraph1, 3 und6 gëandertaufgrundBeschl̈ussenderMitgliederversammlung,Leipzig,26.
September2001;mit redaktionellenFolgëanderungenin denParagraphen8, 9, 10,13,14,15
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